
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Josef Schell horn, Kollegin
nen und Kollegen 

betreffend Miteinbeziehung des Parlaments beim Härtefallfonds 

eingebracht im Zuge der Debatte in der 19. Sitzung des Nationalrats über 

den Bericht des Budgetausschusses über den Antrag 397/A der Abgeordneten 
August 
Wöginger, Sigrid Maurer, BA, Kolleginnen und Kollegen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Telekommunikationsgesetz 2003, 
das Bundesgesetz über besondere Förderungen von kleinen und mittleren Un
ternehmen (KMU-Förderungsgesetz), das Arbeitslosenversicherungsgesetz, 
das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Arbeitsmarktservicegesetz, 
das Arbeitsverfassungsgesetz, das Gleichbehandlungsgesetz, das Arbeitsver
tragsrechts-Anpassungsgesetz, das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das 
Gebührengesetz 1957, das Tabaksteuergesetz 1995, die Bundesabgabenord
nung, das Zivildienstgesetz 1986, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, das 
Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, das Bundes-Verfassungsgesetz, das Bau
arbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, die Exekutionsordnung, die Insol
venzordnung, die Strafprozessordnung 1975, das Finanzstrafgesetz, das CO
VID-19-Maßnahmengesetz, das Zustell gesetz, das Künstler-Sozialversiche
rungsfondsgesetz, das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Vertragsbe
dienstetengesetz 1948, das Heeresdisziplinargesetz 2014, das Epidemiegesetz 
1950, das Arztegesetz 1998, das Sanitätergesetz, das Gesundheits- und Kran
kenpflegegesetz, das MTD-Gesetz, das Bundesgesetz über Krankenanstalten 
und Kuranstalten, das Medizinproduktegesetz, das Apothekengesetz, das Ge
sundheitstelematikgesetz 2012, das Suchtmittelgesetz, das Allgemeine Sozial
versicherungsgesetz und das Pflegefondsgesetz geändert sowie ein Bundes
gesetz über die Festlegung von Fristen für Eignungs-, Aufnahme- und Aus
wahlverfahren an Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Einrichtungen 
zur Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen, Fachhochschulen und 
Privatuniversitäten für das Studienjahr 2020/21, ein Bundesgesetz betreffend 
Begleitmaßnahmen zu COVID-19 im Verwaltungsverfahren, im Verfahren der 
Verwaltungsgerichte sowie im Verfahren des Verwaltungsgerichtshofes und 
des Verfassungsgerichtshofes, ein Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnah
men zu COVID-19 in der Justiz, ein Bundesgesetz betreffend besondere Maß
nahmen im Gesellschaftsrecht aufgrund von COVID-19 (Gesellschaftsrechtli
ches COVID-19-Gesetz - COVID-19-GesG) und ein Bundesgesetz über die Er
richtung eines Härtefallfonds (Härtefallfondsgesetz) erlassen werden (2. CO
VID-19-Gesetz) (112 d.B.) - TOP 2 

Damit es im Zusammenhang mit den rigorosen behördlichen Maßnahmen, die zur 
Eindämmung des "Corona" Virus (SARS-CoV-2) getroffen wurden, nicht zu einer 
existenzbedrohlichen Gefährdung für österreichische Unternehmen kommt, wird ein 
Härtefallfonds (Artikel 15: Härtefallfondsgesetz) errichtet, um den betroffenen Unter-
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nehmen Zuschüsse im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise gemäß KMU-För
derungsgesetz zur Verfügung stellen zu können. 

Gemäß § 1 Abs 4 Härtefallfondsgesetz hat dabei der Vizekanzler sowie die Bundes
ministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort im Einvernehmen mit dem Bun
desminister für Finanzen eine Richtlinie für die Abwicklung des Härtefallfonds auf Ba
sis des Bundesgesetzes über besondere Förderungen von kleinen und mittleren Un
ternehmen (KMU-Förderungsgesetz) zu erlassen. In gleicher Weise hat der Vize
kanzler und die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen eine Richtlinie für die Abwick
lung des Härtefallfonds für Einkommensausfälle bei land- und forstwirtschaftliche Be
trieben zu erlassen. 

In diesem Zusammenhang sollte das Parlament miteinbezogen werden. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Finanzen wird aufgefor
dert, alle im Parlament vertretenen Parteien bei der Ausarbeitung der Richtlinien ge
mäß § 1 Abs 4 Härtefallfondsgesetz miteinzubeziehen." 

\ 
\ 

65/UEA XXVII. GP - Entschließungsantrag (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




		2020-03-20T20:52:17+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




